
 
 

Anmeldung 
 

 

 

Nordhorn-Blanke 
Christlicher Verein Junger Menschen

Hiermit melde ich mich / meine(n) Tochter / Sohn 
 
 
Name     Vorname    geb. am 

 
 

Anschrift 

 
 

E-Mail         Telefon 

 
 

Name(n) des/der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 

beim CVJM Nordhorn – Blanke an. 
 
 

Datum      Unterschrift (ggf. eines Erziehungsberechtigten) 

 
Beitragszahlung: 
Der Mitgliedsbeitrag  (z.Zt. monatlich 1 € für Schüler, 1,50 € für Auszubildende, 2 € für Berufstätige 
oder jährlich 50,00 € Familienbeitrag, bzw. 25,00 € für Alleinerziehende)soll bis auf Widerruf 
halbjährlich von meinem Konto: 
 
 

Nr.     Kreditinstitut     Bankleitzahl 

Abgebucht werden. Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 

Datum      Unterschrift eines Verfügungsberechtigten 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
Auszug aus der Satzung des CVJM Nordhorn-Blanke 
 

§ 3 Mitgliedschaft, Eintritt, Austritt, Beitragszahlungen 

 

1. Die Mitgliedschaft im CVJM Nordhorn-Blanke ist den in § 2 Abs. 7 aufgeführten Menschen möglich. Mitglied kann 

jeder werden, der diese Satzung als für sich verpflichtend anerkennt. 

 

2. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden.  

 

3. Die Mitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Der 

Austritt ist durch schriftliche Erklärung zu bekunden. 

 

4. Die Vereinsdaten dürfen per elektronischer Datenverarbeitung gespeichert werden. Daten werden nur zu 

Vereinszwecken verwendet. 

 

5. Beitragszahlungen erfolgen halbjährlich durch Lastschrifteinzug. Mit der Anmeldung ist dem Verein für den fälligen 

Beitrag Einzugsermächtigung zu erteilen. 

 

6. Ein Mitglied kann, wenn es gegen Vereinsinteressen grob verstößt, auf Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Dieser Beschluss muss mit schriftlicher Begründung dem Ausgeschlossenen mitgeteilt werden. 

Über einen Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. Die Einspruchsfrist beträgt 4 Wochen nach Zustellung 

des entsprechenden Beschlusses. 

 

 


